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Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
 
 
 

Zahl: LAD-RO-3429/130-2007 
 
 
656. Genehmigung der 4. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 

Weiden bei Rechnitz 
 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 18. Dezember 2007 unter Zahl: LAD-RO-
3429/130-2007 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Weiden bei Rechnitz vom 16. 
November 2007, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (4.  Änderung), zu genehmigen. 

 
Die 4. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes beinhaltet die Umwidmung der Grundstücke  Nr. 

470, 471 (Teilfläche), KG Zuberbach,  in „Grünfläche-Sport-Sportzentrum“, die Umwidmung von Teilflächen der 
Grundstücke Nr. 466, 471, 257, KG Zuberbach, in „Bauland-Wohngebiet“, die Umwidmung einer Teilfläche des 
Grundstücke Nr. 465, KG Zuberbach in „Verkehrsfläche“, die Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes  
Nr. 260, KG Zuberbach, in „Bauland-Wohngebiet“ und „Verkehrsfläche“ sowie die Umwidmung von Teilflächen 
der Grundstücke Nr. 663 und 664, KG Weiden bei Rechnitz, in „Verkehrsfläche“. 

 
Für die Landesregierung: 

Nießl eh. 
 
 

_______________ 
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Zahl: 1-A-80/138-2007 
 
 

657. Öffentliche Stellenausschreibung für die Stelle der Bezirkshauptfrau oder desBe-
zirkshauptmannes von Mattersburg 

 
Stel lenausschre ibung 

 
Gemäß § 12 Abs. 1 des Objektivierungsgesetzes, LGBl. Nr. 56/1988 i.d.g.F., wird die Stelle der Bezirks-

hauptfrau oder des Bezirkshauptmannes von Mattersburg zur Besetzung ausgeschrieben. 
 
Das Aufgabengebiet der Bezirkshauptfrau oder des Bezirkshauptmannes ist im Burgenländischen Bezirks-

hauptmannschaften-Gesetz (Bgld. BH-G), LGBl. Nr. 26/2003, festgelegt. Danach haben die Bezirkshaupt-
mannschaften die ihnen obliegenden behördlichen Aufgaben des Landes oder des Bundes als Träger von 
Privatrechten wahrzunehmen. Die Bezirkshauptfrau oder der Bezirkshauptmann haben die Bezirkshauptmann-
schaft zu leiten; sie sind Vorgesetzte aller der Bezirkshauptmannschaft zugeteilten Bediensteten.   

 
Als Voraussetzung für diese Bestellung gelten: 
 

• Erfüllung der allgemeinen Ernennungserfordernisse gemäß § 4 des Bgld. Landesbeamten-
Dienstrechtsgesetzes 1997, LGBl. Nr. 17/1998 idgF;  

• Abschluss eines rechtswissenschaftlichen Studiums an einer österreichischen Universität; 
• bestehendes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum Land Burgenland in der Verwendungsgruppe 

A oder das Vorliegen der Voraussetzungen für die Übernahme in ein solches; 
• umfassende Kenntnisse und längere Praxis auf dem Gebiet der Bundes-, Landes- und Gemeindever-

waltung; 
• Beherrschung moderner Methoden in Führungsstil und Verwaltungstechnik sowie Fähigkeiten zur 

Menschenführung und Organisation; 
• Fähigkeit zur verantwortungsbewussten Führung einer Bezirkshauptmannschaft (Initiative, sachbezo-

genes Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen, Befähigung zu kooperativer und koordinie-
render Arbeit und eigenverantwortliche Entscheidungsfähigkeit); 

• Belastbarkeit auch unter außergewöhnlichen Situationen (Krisenmanagement). 
 
Die Dienstbehörde strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles an und fordert deshalb qualifizierte Frauen aus-

drücklich zur Bewerbung auf. 
 
Bewerbungsgesuche, welche einen Lebenslauf sowie die Gründe zu enthalten haben, die die Bewerberin 

oder den Bewerber für die Ausübung der angestrebten Funktion als geeignet erscheinen lassen,  sind unter 
Beifügung der notwendigen Unterlagen (in Kopie) innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung dieser 
Ausschreibung im Landesamtsblatt schriftlich beim Amt der Bgld. Landesregierung in der Einlaufstelle (Land-
haus-Neu) oder bei der Abteilung 1 – Personal (Landhaus-Alt, Zimmer 212), Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, 
einzubringen; maßgebend ist das Datum des Einlangens bei einer der genannten Stellen. 

Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag, der der Herausgabe und Versendung des die Ausschreibung ent-
haltenden Landesamtsblattes für das Burgenland folgt. 

 
Verspätet einlangende Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 
 
Ein Personalberatungsunternehmen wird die Eignung der Bewerberinnen oder Bewerber prüfen und eine 

Empfehlung an die Landesregierung abgeben. 
 

Für die Landesregierung: 
Nießl eh. 

 
 
 
 

_______________ 
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Zahl: 1-A-2726/126-2007 
 
658. Öffentliche Stellenausschreibung im Verwendungszweig „Assistenzkindergartenpä-

dagogin bzw. Assistenzkindergartenpädagoge“ für die kroatische bzw. ungarische 
Volksgruppensprache 

 
Stel lenausschre ibung 

 
Gemäß den §§ 1 und 2 des Objektivierungsgesetzes, LGBl. Nr. 56/1988 i.d.g.F., gelangen beim Amt der 

Burgenländischen Landesregierung Planstellen für Assistenzkindergartenpädagoginnen bzw. Assistenzkinder-
gartenpädagogen für die kroatische bzw. ungarische Volksgruppensprache (Entlohnungsschema IL, Ent-
lohnungsgruppe l2b1) wie nachstehend angeführt zur Ausschreibung. 

Dienstort Beschäftigungsausmaß Planstellen Sprache 
    
Oberwart 100 % 3 ungarisch 
Oberwart 75 % 1 ungarisch 
Eisenstadt 75 % 1 kroatisch 

 
Die Zuteilung zu den einzelnen Kindergärten bzw. –krippen erfolgt nach angemeldetem Bedarf. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst die pädagogische Arbeit sowie die spielerische Erziehung in der jeweiligen 

Volksgruppensprache. 
 
Anstellungserfordernisse: 
 

• die österreichische Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines Landes, dessen Angehöri-
gen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration dieselben 
Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat wie österreichischen Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger (Inländerinnen und Inländer), 

• die volle Handlungsfähigkeit, 
• die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen Ver-

wendung verbunden sind, 
• Nachweis der Diplomprüfung und Befähigung als Kindergartenpädagoge(in), 
• Kenntnisse der kroatischen bzw. ungarischen Volksgruppensprache, die durch die Reifeprü-

fung nachzuweisen sind. Für den Fall, dass der Nachweis durch die Reifeprüfung nicht erbracht 
werden kann, ist die erfolgreiche Teilnahme an einem entsprechenden Lehrgang am Pädagogischen 
Institut oder an der Pädagogischen Akademie zu belegen. 

• Bewerber/innen, deren Muttersprache eine andere als die deutsche Sprache ist, werden darauf hin-
gewiesen, dass zur Erfüllung der mit dieser Verwendung verbundenen Aufgaben auch entsprechen-
de Kenntnisse der deutschen Sprache (in Wort und Schrift) Voraussetzung sind. 

 
Die Stellenbewerbungen haben ausschließlich mittels Bewerbungsbogens zu erfolgen und sind wie folgt zu 

belegen (in Kopie): 
 

• Geburtsurkunde 
• Staatsbürgerschaftsnachweis 
• Lebenslauf 
• Reifeprüfungszeugnis oder Nachweis der Befähigung als Kindergartenpädagoge(in) bzw. Nachweis 

über den unter Punkt e) angeführten Lehrgang sowie allenfalls  
• Verwendungszeugnisse 
• Heiratsurkunde 
• Geburtsurkunde/n des/r Kindes/r und  
• bei männlichen Bewerbern: Wehrdienst-, Zivildienstbescheinigung bzw. Befreiungsschein 

 
Für die Bewerbung liegen bei allen Bezirkshauptmannschaften, den Magistraten sowie bei allen Gemeinde-

ämtern des Burgenlandes Bewerbungsbögen auf.  
Unter der Internetadresse http://www.e-government.bgld.gv.at/formulare (Fachbereich Personalverwaltung) 

können Bewerbungsbögen herunter geladen werden. Weiters besteht die Möglichkeit die Bewerbung mittels 
Online-Formular (e-government.bgld.gv.at/bewerbung) einzubringen. 

 

http://www.e-government.bgld.gv.at/formulare
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Die Bewerbungsbögen sind vollständig ausgefüllt und unter Beilage sämtlicher, in der Ausschreibung bzw. 
im Bewerbungsbogen geforderter Unterlagen innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung im Landesamts-
blatt beim Amt der Burgenländischen Landesregierung, Einlaufstelle (Landhaus Neu) oder Abteilung 1 - Perso-
nal (Landhaus Alt, Zimmer 212), Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, einzubringen; maßgebend ist das Datum 
des Einlangens bei einer der genannten Stellen. 

 
Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag, der der Herausgabe und Versendung des die Ausschreibung ent-

haltenden Landesamtsblattes für das Burgenland folgt.  
 
Unvollständig bzw. verspätet eingelangte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 
 

Für die Landesregierung: 
Nießl eh. 

 
 
 
 

_______________ 
 

 
 
 
 
 
Zahl: 1-A2727/421-2007 
 

659. Öffentliche Stellenausschreibung im Verwendungszweig „Gehobener technischer 
Dienst“ für die Abteilung 8 – Straßen-, Maschinen- und Hochbau 

 
Stel lenausschre ibung 

 
 

Gemäß den §§ 1 und 2 des Objektivierungsgesetzes LGBl. Nr. 56/1988 i.d.g.F., gelangen beim Amt der Bur-
genländischen Landesregierung Planstellen im Verwendungszweig „Gehobener technischer Dienst“ (Entloh-
nungsschema I, Entlohnungsgruppe b) mit einem Beschäftigungsausmaß von 100 % für die Abteilung 8-
Straßen-, Maschinen- und Hochbau zur Ausschreibung. Der jeweilige Dienstort (Eisenstadt oder Oberwart) 
wird nach dem zum Zeitpunkt der Besetzung der jeweiligen Planstelle gegebenen Bedarf festgelegt werden. 

 
Aufgabengebiet 
 
Das Aufgabengebiet umfasst die Amtssachverständigentätigkeit für die Bereiche Hochbau, Orts- und Land-

schaftsbild, welche auf Grund des gehobenen Allgemeinwissens und des anzueignenden Fachwissens selb-
ständig ausgeführt werden muss.  

 
Die Dienstbehörde strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles an und fordert deshalb qualifizierte Frauen  

ausdrücklich zur Bewerbung auf. 
 
Anstellungserfordernisse: 

• die österreichische Staatsbürgerschaft, 
• die volle Handlungsfähigkeit, 
• die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgesehenen Ver-

wendung verbunden sind, 
• der Nachweis des Abschlusses einer Höherer Technischen Lehranstalt für Hochbau oder einer 

gleichwertigen Ausbildung,  
• Führerschein der Gruppe B,  
• gute EDV-Kenntnisse (MS-Office) werden erwartet. 

Die Stellenbewerbungen haben ausschließlich mittels Bewerbungsbogens zu erfolgen und sind folgender-
maßen zu belegen (in Kopie):  

 
• Geburtsurkunde,  
• Staatsbürgerschaftsnachweis,  
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• Lebenslauf, 
• Abschlusszeugnis und Reifezeugnis der Höheren Technischen Lehranstalt sowie allenfalls  
• Verwendungszeugnisse,  
• Heiratsurkunde, 
• Geburtsurkunde/n des/r Kindes/r und 
• bei männlichen Bewerbern: Wehrdienst-, Zivildienstbescheinigung bzw.  Befreiungsschein. 

 
Für die Bewerbung liegen bei allen Bezirkshauptmannschaften, den Magistraten sowie bei allen Gemeinde-

ämtern des Burgenlandes Bewerbungsbögen auf.  
Unter der Internetadresse http://www.e-government.bgld.gv.at/formulare  (Fachbereich Personalverwaltung) 

können Bewerbungsbögen herunter geladen werden. Weiters besteht die Möglichkeit die Bewerbung mittels 
Online-Formular (e-government.bgld.gv.at/bewerbung) einzubringen. 

 
Die Bewerbungsbögen sind vollständig ausgefüllt und unter Beilage sämtlicher, in der Ausschreibung bzw. 

im Bewerbungsbogen geforderter Unterlagen innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung im Landesamts-
blatt beim Amt der Burgenländischen Landesregierung, Einlaufstelle (Landhaus Neu) oder Abteilung 1 - Perso-
nal (Landhaus Alt, Zimmer 212), Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, einzubringen; maßgebend ist das Datum 
des Einlangens bei einer der genannten Stellen. 

 
Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag, der der Herausgabe und Versendung des die Ausschreibung ent-

haltenden Landesamtsblattes für das Burgenland folgt.  
 
Unvollständig bzw. verspätet eingelangte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

 
Für die Landesregierung: 

Nießl eh. 
 

 
 
 

_______________ 
 

 
 
 
 
 
Zahl: 5-G-F48/210-2007      
 
660. Richtlinien über die Gewährung einer Ergänzungsförderung des Landes Burgenland 
im Rahmen der AWS Jungunternehmer- und Innovationsförderung KMU, Richtlinien über 
die Gewährung einer Plus-Prämie des Landes Burgenland, Verlängerung der gemeinsa-

men Förderaktion Bund/Land bis 30. Juni 2008 
 

 
 Die Landesregierung hat am 18. Dezember 2007 beschlossen, die im Landesamtsblatt für das Burgenland 

am 29. Juni 2007 (77. Jahrgang, 26. Stück) veröffentlichten Richtlinien wie folgt zu ändern: 
 
a. Nr. 342. Richtlinie über die Gewährung einer Ergänzungsförderung des Landes Burgenlandes im 

Rahmen der AWS Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU – Prämienförderung (An-
schlussförderung Jungunternehmerförderung inkl. Gründungs-/Nachfolgebonus) 

  
 1. Im Punkt 3.1. Abs. b) wird die Zahl „5%“ durch „15%“ ersetzt. 
 2. Dem Punkt 6. wird folgender Absatz angefügt: 

  „6.2. Ansuchen im Rahmen dieser Förderaktion in der Fassung LABl. Nr. 52/2007 können vom 1.    
Juli 2007 bis 30. Juni 2008 eingebracht werden.“ 
 3. Die „Anlage 2“ (Programmdokument Gründungs-/Nachfolgebonus) und die „Anlage 3“ (Programm    
dokument Jungunternehmerförderung) werden durch die jeweiligen Programmdokumente Gründungs-
/Nachfolgebonus („Anlage 2“) und Jungunternehmerförderung („Anlage 3“) gültig ab 1. Juli 2007 er-
setzt. 

http://www.e-government.bgld.gv.at/formulare
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b. Nr. 343. Richtlinie über die Gewährung einer Plus-Prämie des Landes Burgenlandes im Rahmen der 

AWS Jungunternehmer- und Innovationsförderung für KMU – Prämienförderung 
 
 1. Dem Punkt 6. wird folgender Absatz angefügt: 

 „6.2. Ansuchen im Rahmen dieser Förderaktion in der Fassung LABl. Nr. 52/2007 können vom 1. Juli 
2007 bis 30. Juni 2008 eingebracht werden.“ 
 2. Die „Anlage 2“ (Programmdokument KMU – Innovationsförderung „Unternehmensdynamik“) wird 
durch das Programmdokument KMU – Innovationsförderung „Unternehmensdynamik“ („Anlage 2“) gül-
tig ab 1. Juli 2007 ersetzt. 

 
Beilagen: 
Anlage 2 zu Nr. 342 Gründungs-/Nachfolgebonus 
Anlage 2 zu Nr. 343 KMU – Innovationsförderung „Unternehmensdynamik“ 
Anlage 3 Jungunternehmerförderung 
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Für die Landesregierung: 

Mag. Steindl eh. 
_______________ 
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Zahl: 5-G-F48/215-2007      
 
661. Richtlinie betreffend Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen an kleine und 

mittlere Unternehmen gemäß dem Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 –WiföG, 
Verlängerung 

 
Die im Landesamtsblatt für das Burgenland am 5. Jänner 2007 (77. Jahrgang, 1. Stück, Nr. 7) veröffentlich-

ten Richtlinien betreffend die Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen an kleine und mittlere Unter-
nehmen gemäß dem Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 – WiföG werden wie folgt geändert: 

 
Im Punkt 12. wird das Datum „31. Dezember 2007“ auf „30. Juni 2008“ geändert und der Satz „Ansuchen im 

Rahmen dieser Förderaktion können bis 30. Juni 2008 eingebracht werden.“ angefügt.  
 

Für die Landesregierung: 
Mag. Steindl eh. 

 
 
 

_______________ 
 

 
 
 

662. Öffentliche Stellenausschreibung eines Dienstpostens für eine Gemeindebeamtin 
oder einen Gemeindebeamten im Verwendungszweig „Gehobener Rechnungs- und Ver-

waltungsdienst“ in der Stadtgemeinde Pinkafeld 
 

Stel lenausschre ibung 
 

Gemäß § 6 des Gemeindebedienstetengesetzes 1971, LGBl. Nr. 13/1972, i.d.g.F., gelangt beim Gemeindeamt 
der Stadtgemeinde Pinkafeld ein Dienstposten für eine Gemeindebeamtin oder einen Gemeindebeamten im 
Verwendungszweig „Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst“ (Verwendungsgruppe B) zur Ausschrei-
bung.  
Das Aufgabengebiet umfasst die Besorgung der der Gemeinde im eigenen und im übertragenen Wirkungsbe-
reich (des Bundes und des Landes) sowie im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung obliegenden Aufgaben.  
 
Anstellungserfordernisse: 

• die österreichische Staatsbürgerschaft, 
• ein ehrenhaftes Vorleben, 
• volle Eignung zur Erfüllung der Dienstobliegenheiten, 
• die volle Handlungsfähigkeit, 
• die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule, 
• die erfolgreiche Ablegung der Gemeindeverwaltungsprüfung nach dem 3. Abschnitt des 1. Teiles des 

Gemeindebedienstetengesetzes  1971, i.d.g.F., i.V.m.  § 196 des Abs. 1 des Landesbeamten-
Dienstrechtsgesetzes 1997, i.d.g.F. 

 
Die Anstellungserfordernisse der Z. 1 bis 5 sind unbedingt zu erfüllen. Von der Erfüllung des Anstellungserfor-
dernisses der Z. 6 wird abgesehen, wenn sich weder eine geeignete Bewerberin oder ein geeigneter Bewerber 
meldet, die oder der dieses Erfordernis erfüllt. 
 
 
 
Die Auswahlentscheidung zwischen mehreren Bewerberinnen und Bewerbern, die die Anstellungserfordernis-
se erfüllen, wird nach folgenden Kriterien getroffen: 
 

• mehrjährige praktische Erfahrung im betriebswirtschaftlichen Bereich oder abgeschlossenes Studium 
mit wirtschaftlicher Ausrichtung, 
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• Kenntnisse auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts, 
• Beherrschung moderner Führungsmethoden, 
• Organisationsfähigkeit, 
• Eigeninitiative, 
• sachbezogenes Verhandlungsgeschick, 
• Durchsetzungsvermögen, 
• Befähigung zu kooperativer und koordinierender Arbeit, 
• eigenverantwortliche Entscheidungsfähigkeit. 

 
Der Stellenbewerbung sind folgende Unterlagen beizulegen: 
 

• Lebenslauf 
• Geburtsurkunde 
• Staatsbürgerschaftsnachweis 
• Strafregisterauszug 
• Reifeprüfungszeugnis 
• amtsärztliches Zeugnis 
• Heiratsurkunde 
• Geburtsurkunde(n) des/der Kindes/r 
• bei männlichen Bewerbern:  

abgeschlossener Wehrdienst, Zivildienstbescheinigung oder Befreiungsschein 
 

Bewerbungen sind bis spätestens 15. Feber 2008 beim Gemeindeamt Pinkafeld, Hauptplatz 1, 7423 Pinka-
feld, einzubringen. 
 

Der Bürgermeister: 
Mag. Maczek eh. 

 
 

_______________ 
 
 
 

663. Öffentliche Ausschreibung über die Vergabe von Erd- und Baumeisterarbeiten für 
Hochwasserschutz Marz, Marzer Bach, 2. Baustufe km 1,72 – km 2,22; Gemeinde Marz 

 
Die Gemeinde Marz bringt folgende Bauleistung im offenen Verfahren zur Vergabe: 
 
Ausschreibende Stelle:  
Gemeinde Marz 
Schulstraße 11 
7221 Marz 
 
Auftragsbezeichnung:  
Marzer Bach, Hochwasserschutz Marz, 2. Baustufe km 1,72 - km 2,22, Erd- und Baumeisterarbeiten; 
 
 
Gegenstand des Auftrags:  
Das Projekt sieht vor: 

• Errichtung eines überdeckten Kastenprofils im Marzer Bach als Fortsetzung der bestehenden  
Überplattung zwischen km 1,72 und km 1,80 

• Ertüchtigung des bestehenden Profils des Marzer Baches mittels eines halbseitigen Trapezprofils 
zwischen km 1,80 und km 2,04 

• Ertüchtigung des bestehenden Profils des Marzer Baches mittels eines Trapezprofils zwischen  
km 2,04 und km 2,22 

• Ackeraufhöhungen  
• CPV-Codes: 45240000/Y035 
 

Erfüllungsort:  
Gemeinde Marz, 7221 Marz(AT112) 
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Angebotsunterlagen/Teilnahmeanträge:  
erhältlich bis: 24. Jänner 2008, 12.00 Uhr  
 
Kosten: € 130,-- 
 
Zahlungsbedingungen:  
Angebotsunterlagen, Leistungsverzeichnis und Planbeilagen inkl. Diskette. Preis inkl. Ust. zuzüglich Porto und 
Nachnahmegebühr 
 
Auftragsdauer bzw. Fristen für die Durchführung des Auftrags: 
von 25. Februar 2008 bis 31. Juli 2008 
  
Schlusstermin der Abgabe der Angebote/Teilnahmeanträge (Datum oder Tage nach Versendung):  
29. Jänner 2008, 10.00 Uhr  
 
Anbotsöffnung:  
29. Jänner 2008, 10.30 Uhr, Landeswasserbaubezirksamt Schützen 
 
 
 
 

_______________ 
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Bezugspreis ab Jänner 2007: Jahresbezug € 34,–, halbjährlich € 17,–, vierteljährlich € 8,50. Einzelpreis € 0,34 für jede 
Seite, mindestens € 1,70 für das Stück. Einschalttexte sowie Bezugsmeldungen sind an das Amt der Burgenländischen 
Landesregierung, Landesamtsdirektion in 7000 Eisenstadt, Europaplatz 1, Telefon 600, E-Mail: post.amtsblatt@bgld.gv.at; 
Hr. Harald Zinkl, Durchwahl 2898, Fax: 02682/61884, einzusenden. Einschaltungen erfolgen entsprechend dem Burgenlän-
dischen Verlautbarungsgesetz, LGBl. Nr. 17/1991 und kosten € 0,43 per Millimeterzeile der Einschaltungsfläche. Annahme-
schluss für Einschaltungen: jeweils Montag, 14 Uhr; fällt der Montag auf einen Feiertag: Dienstag, 10 Uhr; Spätere Einsen-
dungen werden in der nächsten Ausgabe verlautbart. Inserate: ganzseitig € 379,–, halbseitig € 188,–, viertelseitig € 94,– 
und eine Achtelseite € 47,–. Hersteller: Amt der Burgenländischen Landesregierung, A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1. Das 
Amt der Burgenländischen Landesregierung übernimmt keinerlei Haftung für die Identität von Inserenten, die Richtigkeit, 
und den Inhalt von Inseraten sowie für Satz- und Druckfehler. 
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